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I. Der Beklagten wird es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der 

Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,- €, 

ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten oder Ord nungshaft bis zu 6 

Monaten, untersagt, in Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Abschluss von 

Verträgen über Mobilfunkdienstleistungen gegenüber Verbrauchern 

nachfolgend fettgedruckte oder inhaltsgleiche Klauseln zu verwenden oder 

sich bei der Abwicklung von Verträgen auf solche Klauseln zu berufen 

a) [callmobile ist berechtigt, statt des mit dem Kunden 

vereinbarten Lastschriftverfahrens die ZaGlung per 

Banküberweisung durch den Kunden zu verlangen, wenn 

der Kunde innerhalb von 30 Tagen 2 Rücklastschriften 

veranlasst hat. Für Lastschriften, aus vom Kunden 

zu vertretenden Gründen zurückgereicht werden, hat 

der Kunde callmobile die hierdurch anfallenden Kosten 

zu erstatten.] Er hat jedoch mindestens das sich 

hierfür aus der Preisliste von callmobile ergebende 

Entgelt zu zahlen. [Es b eibt dem Kunden vorbehalten 

nachzuweisen, dass kein oder ein ger ngerer Schaden 

entstanden ist.] 

soweit in der Preisliste für Rücklastschriften ein Betrag von € 15,00 

festgelegt ist, 

b) [Eine andere Zahlungsweise als der Lastschriftelnzug 

ist nicht möglich und Bedarf einer gesonderten 

Vereinbarung.] callmobile kann den durch eine andere 

Zahlungsweise verursachten Bearbeitungsaufwand in 

Form 

deren 

zusätzlicher 

Höhe der 

entnehmen ist. 

Bearbeitungskosten berechnen, 

jeweils gültigen Preisliste zu 
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soweit in der Preisliste für die Zusendung von Mahnungen infolge Zah

lungsverzugs ein Betrag von € 10,00 festgelegt ist 

c) [Eine Auszahlung von Guthaben abzüglich der gemäß 

Ziffer 4.8 anfallenden Entgelte ist nur im Falle einer 

Vertragsbeendigung möglich. Eine Auszahlung ist nur 

für die vom Kunden eingezahlten Guthaben d.h. nicht 

für das von callmobile gewährte Startguchaben u~d 

nicht für von callmobile gewährte Bonc.sguthaben 

möglich.] Die Auszahlung des Guthabens kann nur auf 

Antrag des Kunden [und nur auf das vom Kunden 

angegebene Bankkonto/Kreditkarte] erfolgen. [Die 

Auszahlung erfolgt spätestens sieben Wochen nach 

Vertragsbeendigung, da innerhalb dieses Zeitraumes 

regelmäßig mit Forderungen von Roaming-Partnern 

gerechnet werden kann. callmobile ist berechtigt, das 

Guthaben auch mit solchen Forderungen zu verrechnen I 

die bei Vertragsbeendigung noch cht bekannt waren.] 

callmobile erhebt im Falle der ordentlichen Kündigung 

durch den Kunden gemäß Ziffer 11.1 und im Falle der 

außerordentlichen Kündigung durch callmobile gemäß 

Ziffer 11.4 für die Auszahlung des Guthabens ein 

Dienstleistungsentgelt gemäß der Preisliste. 

d) callmobile ist insbesondere zum Schutz des Kunden be-

rechtigt, vertraglich vereinbarte Leistungen 

einzustellen, insbesondere 

den Mobilfunknetzen ganz 

sperren für den Fall, 

den Zugang des Kunden zu 

oder vorübergehend zu 

c) dass es zu einer Rücklastschrift oder 

Rückbelastung eingezogener Beträge kommt oder 






































